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1206 Allgemeine Schule der Swiss Jazz School Bern
(Kantons-/Betriebsbeiträge 2010 - 2012);
Ausgabenbewilligung: Mehrjähriger Verpflichtungskredit (Objektkredit)

1. Gegenstand

2. Rechtsgrundlagen

3. Ausgabenart und
rechtliche Qualifika-
tion der Ausgabe

4. Massgebende
Kreditsumme

5. Kreditart / Konto /
Rechnungsjahr /
Produktegruppe

Der Verein Swiss Jazz School Bern ersucht
um die Bewilligung der jährlich wiederkeh-
renden Betriebsbeiträge für die Jahre 2010-
2012 in der Höhe von jeweils CHF 470'000.
Die Betriebsbeiträge ermöglichen dem Ve-
rein Swiss Jazz School Bern die Weiterfüh-
rung der Allgemeinen Schule der Swiss Jazz
School Bern in den Jahren 2010 - 2012.

- Art. 5, 5b und 5c des Kulturförderungs-
gesetzes vom 11. Februar 1975 (KFG;
BSG 423.11)

- Art. 25 des Dekrets vom 24. November
1983 über Musikschulen und Konserva-
torien (Musikschuldekret, MSD; BSG
423.413)

- Art. 43, Art. 47, Art. 48 Abs. 2 Bst. a, Art.
50 Abs. 3 und Art. 52 des Gesetzes vom
26. März 2002 über die Steuerung von
Finanzen und Leistungen (FLG; BSG
620.0)

- Art. 148 der Verordnung vom 3. Dezem-
ber 2003 über die Steuerung von Finan-
zen und Leistungen (FLV; BSG 621.1)

Wiederkehrende und neue Ausgabe (Art.
47 und Art. 48 Abs. 2 Bst. a FLG)

- An den Regierungsrat delegierte Ausgabe
(Art. 5c Abs. 2 KFG)

Jährlicher Kantons-/Betriebsbeitrag von CHF
470'000

Gesprochen wird ein mehrjähriger Verpflich-
tungskredit (Objektkredit), der voraussichtlich
durch folgende Zahlungstranchen abgelöst wird:



6. Bedingungen

Rechnungsjahr 2010:

Produktegruppe:

Produkt:

Konto:

Rechnungsjahr 2011:
Rechnungsjahr 2012:

Produktegruppe:

Produkt:

Konto:

CHF 470'000

08.11.9100
Kultur
910010
Kulturförderung
365000 (FB 19062)

CHF 470'000
CHF 470'000

08.06.9110
Bildung Mittelschulen
911003
Spezielle Hochschulvor-
bereitung
365000 (FB 14626)

Der Kredit ist im Voranschlag 2010 des Amtes
für Kultur und ab 2011 im Aufgaben- und
Finanzplan 2011 bis 2012 des Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes enthalten.

- Bei allfälligen Kürzungsvorgaben des Gros-
sen Rates im Rahmen des Budgetprozesses
ist eine Überprüfung der Kantonsbeiträge
nicht ausgeschlossen.

- Die Erziehungsdirektion behält sich vor, den
Verpflichtungskredit aufgrund einer allfälligen
Ablösung des Musikschuldekrets durch ein
neues Musikschulgesetz zu kürzen.

- Der Verein Swiss Jazz School Bern legt der
Erziehungsdirektion, Berufsbildungs- und Mit-
telschulamt, Abteilung Mittelschulen, alljähr-
lich die Jahresrechnung, den Revisionsbericht
und das Budget für das Folgejahr vor und
berichtet über die Erfüllung der Leistungs-
vereinbarung für die Jahre 2010 bis 2012.

An die Erziehungsdirektion

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:


